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3. Festlegungen und Erläuterungen zum großflächigen 
Einzelhandel 
 
Ziele und Grundsätze 
 
1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen  
 
 Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des §  11 Abs. 3 Bau-

nutzungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten 
Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden. 

 
2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Ver-

sorgungsbereichen 
 
 Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 

Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Kernsortiment 
nur in zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt 
werden. 

 
 Ausnahmsweise dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben  

i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrele-
vantem Kernsortiment auch außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 
dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich: 

 -  eine integrierte Lage in den zentrale Versorgungsbereichen nicht 
 möglich ist und  

 -  die Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit Gütern 
 des täglichen Bedarfs diese Bauleitplanung erfordert und  

 -  zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich 
 beeinträchtigt werden.  

 
3 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot  
 
 Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sonder-

gebieten für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit 
zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 
4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche 
 
 Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben  

i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht-zentrenrelevan-
tem Kernsortiment außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen soll 
der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die jeweilige Festsetzung 
ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft der Einwohner der 
jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht über-
schreiten. 
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5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträch-
tigungsverbot, relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente 

 
 Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverord-

nung mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen auch außerhalb 
von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, 
wenn der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente maximal 10 % 
der Verkaufsfläche beträgt. Dabei dürfen zentrale Versorgungsbereiche 
von Gemeinden durch den absoluten Umfang der zentrenrelevanten 
Randsortimente nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 
6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zent-

renrelevanter Randsortimente 
 
 Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebie-

tes für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment soll 2.500 m2 Verkaufsfläche nicht 
überschreiten.  

 
7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten 
 
 Vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunut-

zungsverordnung außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dürfen 
als Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung darge-
stellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Verkaufsflächen in der 
Regel auf den genehmigten Bestand zu begrenzen. 

 
 Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, 

wenn diese für eine funktionsgerechte Weiternutzung des Bestandes 
notwendig sind und durch die Festlegung keine wesentliche Beeinträch-
tigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. 

 
8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen 
 
 Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und 

Erweiterung bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomera-
tionen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzuwirken. 
Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung 
und Erweiterung bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglo-
merationen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, 
dass eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche 
von Gemeinden durch zentrenschädliche Einzelhandelsagglomerationen 
vermieden wird. 

 
9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte 
 
 Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Ände-

rung von Regionalplänen in die Abwägung einzustellen. 
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